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§234

Hehlerei

(1) Wer seines Vorteils wegen Gegenstände, von denen er weiß oder 
von denen er nach den ihm bekannten Umständen annehmen muß, daß 
sie durch eine mit Strafe bedrohte Handlung erlangt sind, erwirbt, in 
sonstiger Weise an sich bringt oder seines Vorteils wegen beim Absatz 
solcher Sachen mitwirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Hat der Täter die Straftat wiederholt oder mit anderen gemein
schaftlich begangen oder sind ihm die Umstände bekannt, nach denen 
die Vortat als Verbrechen zu beurteilen ist, wird er mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§235
Gefangenenbefreiung

(1) Wer eine vorläufig festgenommene oder auf Grund gerichtlicher 
Entscheidung in staatlichem Gewahrsam befindliche Person aus einer 
Vollzugsanstalt oder einer anderen zur Unterbringung bestimmten Staat- 
liehen Einrichtung oder aus der Bewachung oder Beaufsichtigung der 
damit Beauftragten befreit oder ihr beim Entweichen behilflich ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§236
Gefangenenmeuterei

(1) Ein Inhaftierter, der sich mit einem oder mehreren Inhaftierten 
mit dem Ziel zusammenschließt, den mit der Bewachung oder Beauf
sichtigung Beauftragten Widerstand zu leisten, sie tätlich anzugreifen 
oder zu nötigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 

Jahren bestraft.

§237
Entweichen aus gerichtlich angeordnetem Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht aus einer Strafvollzugseinrich
tung oder aus der Bewachung oder Beaufsichtigung der damit Beauftrag
ten den Vollzug eines gerichtlich angeordneten Freiheitsentzuges ver
hindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit kann abge
sehen werden, wenn sich der Täter den Sicherheitsorganen freiwillig 
stellt.
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